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DasReinigungsgeldder Hamsbesorger .ImRathauswurdeheuteunter
demVorsitz des amtsführendenStadtrates WebereineInteressentene
besprechungüberdie vondenHausbesorgerorganisationenerhobenen
ForderungenaufErhöhungdesReinigungseundSperrgeldesabgehalten.
NachdemHausbesorgergesetzist derLandeshauptmannverpflichtet ,
halbjährlich nach Anhörungder Interessensenbereinigungen dieseGebüh

ren neufestzustzen .Ander mehrals dreistündigenBeratungnahmentei

dieVertreterdesVerbandesderHausbesorgerundPortiere ,deserster
christlichen Haubesorger -und Portiersvereines ,desReichsvereines

derHausbesorgerundPortiereOesterreichs,dieMietervereinigung
Oesterreichs ,die VereinigungdeutschechtistlicherMieter ,derRe¬
formverband der Wiener Hausbesitzer ,der Zentralverband der Hausbee

sitzervereine ,ferner die Kammerfür Handed Gewerbe undIndustrie

unddieKammerfür ArbeiterundAngestellte .DieForderungenbeweg
ten sich zwischen25 Prozentund75 ProzentbeimReinigungsgeldfür
Wohnungenundbei Geschäftslokalenzwischen35und50ProzentRei¬
nigungsgeldfür die Gehsteigreinigungumhundert Prozent .DasSperr¬

geldsollte vorMitternachtum33ProzentnachMitternachtum20
d

Prozenterhöhtwerden,KlosettreinigungsgebührumhundertPro¬
zent .AusserdemwurdevoneinigenHausbesorgerorganisationendie
ForderungproHundeinenSchillingzubezahlen ,erhoben ,Undfür
jeden ausgefolgten Hautorschlüssel soll ein Schilling bezahlt werden

wobeijedochfürjedenHaushalteinSchlüsselohneGebührgegeben
werdensoll .

StadtratWeberverwieseinledtenddarauf,dassdielets¬
teErhöhungdesReinigungsgeldesimNovember192h,anlässlichder
Einführung von Zuschlägen für die Gehsteigreinigung erfolgt sei .

In denletzten fünfviertel Jahrenhat also eine SteigerungdesRei¬
nigungsgeldesnichtstattgefunden .Wennauchzugegebenwerdenmuss
dassindiesemZeitraumdiePreisefürdieReinigungsmetarialien
undalle anderenBedarfsartikelbeträchtlichgestiegensind ,solas
sendieForderungenderHausbesorgerorganisationenjedeEinheitlich
keit vermissen ,sodasseine gründlicheBeratungallerInteressenten
unabweislichist .

FürdieMietervereinigungOesterreichserklärtden
Hofmayerdass Forderungenmit Rücksicht auf die seit derletzten
Festsetzung eingetretenen Veränderungenin einem Ausmassvon 15bis
20Prozentzugestimmtwerdenkönne .ErgabjedochdemWunscheAus¬
druckbeidieserGelegenheitdie schonimJahre1924gefassteRe¬
solution über den Umfangder Reinigungsarbeitenzu erneuern undeinen
neuenPunktaufzunehmen,derdie Streitfrageüberdie Bezahlungder
ReinigungsarbeitennachHausreparaturenbeseitigt .



DéeVertreterdesZentralverbandesderHausbesitzervereine
PutzunddesReformverbandesderWienerHausbesitzerHubertFreylehn¬
tenjedeErhähungdesReinigungsgeldegentschiedenabunderklärten,dieHausbesorgensollenebennursovielarbeiten ,alsSiefür
dasempfangeneReinigungsgeldfürzweckmässighalten.ImUebrigensol¬
len sie sich umein ergänzendes Einkommenanderweitig umsehen .

Patzfügtehänzu ,dasseineKüudigungdesHausbesorgerswegennicht
genügenderoderunterlsssenerReinägungnichterfolgenwerde,und
er in seiner Organisationsich dafür einsetzenwerde .

NamensdesVerbandesderHausbesorgerundPortierebegründeteObmann
VertretemderFriesdieForderungenundtratden

HauabesitzerorganisationendieerstnachdemAbbaudesMieterschutzge¬
setzesderErhöhungdesReinigungsgeldesihreZustimmungerteilenzu
könnenerklärten ,scharfentgegensprachdieBereitwilligkeitaus,
demvondenVertreternderMieterarganisationenangeregt/übereinkommen,

imFalle der Berücksichtigungder berechtigtenWunschederHausbesorger

schaftbeizutreten.StadtratWeberstelltezusammenfassendfest ,dassdimmama
mitAusnahmederVertreterderHausbesitzerorganisationenalleIne
teressentenvereinigungeneinerErhöhungdesReinigungsgeldesihre
ZustimmungerteiltenundeineetwaZoprozentigeErhöhungdesReinie

entgegenkommt.DergungsgeldesallenBedürfnissen

Vom. FebruaranwirddasReinigungsgeldeinschliesslichder
EntschädigungfürdieGehsteigreinigungbetragen:

FürdasersteZimmer40Groschen,fürdaszweiteZimmer55Gro¬
schenfürdasdritteZimmer75Groschen,fürdasvierteZimmer
einen Schilling und für das fünte und jedes weitere Zimmerumje
dreissig Groschenhöher als für das vorhergehende ,so dass fürdas
fünfteZimmerSl ' 30,fürdassechsteZimmerSl ' 60unssoweiterzu
zahlensind .FürKabinettewurdenfolgendeneueSätzefestgesetzt:
FürdasersteKabinett20Groschen,für daszweiteunddritteKabi¬
nett je 30Groschen,für dasvierteundjedesweitereKabinettje
70GroschenFürdieNebenräumegeltennunfolgendeBeträgelFürdie
erstendrei Nebenräumeje 15Groschenfür denviertenundfünften
Nebenraumje 25 Groschenundfür jeden weiterenNebenraumje 30Gro
schenAlsNebenräumegeltenHausgehilfinnenzimmer,Garderoben ,Vor¬
zimmerBadezimmerKüchenundgeschlosseneBalkone

EinigeBeispielesollen die Höheder Reinigungsgebührenfür
die verschiedenen Wohnungsgruppenaufzeigen Es wird vom. Februar

andasmonatlicheReinigungsgeldfür eineWohnung,bestehendaus
einemZimmerundKüche55Groschenfür Zimmer,KabinettundKüche
75 Groschen für Zimmer ,Kabinett ,Vorzimmer und Küche 90Groschen
fürzweiZimmerundKücheSl ' 10fürzweiZimmer,KabinettundKüche
S ' 30,fürzweiZimmer,Kabinett,KücheundVorzimmerS ' 45,fürdrei
ZimmerKabinettVorzimmer,BadezimmerHausgehilfinnenzimmerundKü¬
cheS2 60für vier Zimmer,zweiKabinette ,Vorzimmer,Hausgehilfinnen

MagistratwerdedurchZasammenlegungdesReinigungsgeldesmitdenZu-
grechnungschlägenfür dieGehsteigreinigung überdas

vereinfachen.DieWünschederHaubbesorgerdieVerordnungsreche
desLandeshauptmanneshinausgehenkönnennichtberücksichtigtwer¬
den .EskönneauchvoneinerWiedereinführungdesaltenSperrgeldes
inderFormeinesmonatlichenSchlüsselgeldeskeineRedesein .Stadtrat
WebergabeinenUeberblicküberdenInhaltderzuerlassendenVerord-¬
nungundsprachschliesslichdenWunschausdasvonderMieterorgani¬Vertreter der

sationangeregteUebereinkommenanzunehmen.Die/Hausbesitzegabendie
Erklärungab ,dasssiedieZustimmungzumUebereinkommennichtgeben
können .Die übrigen Teilnehmerder EaqueteerhobengegendenVor¬

schlagkeineEinwendung
DerVertreterderArbeiterhammertratfür

dievonderMietervereinigungalsannehmbarbezeichneteErhöhungdesmonatlichen

ReinigungsgeldeseinlehnteaberdieBezahlungeines/Schäüsselgel-¬deutsche
desab .DerVertreterder/christlichenMieterorganisationerhobgegen
dieErhöhungdesReinigungsgeldesindemAusmassebis20Prozene
ebenfallskeineEinwendung.

DieseRichtlinienlauten :1 .DasKehrenvonStiegenund
Gängesowle das Abstaubender Stiegengeländer ,GangundStiegen
hausfensterbretter erfolgt mindestensjeden zweitenTag2 .Wöchentlicheinmalerfolgt die Reinigungdes Hauseswie
Waschen der Stiegen und Gänge ,der Wasserleitungsmuscheln ,Reinigung
der Metallbestandteile des Hauses und Kehren der Höfe .

3 .NachdemRauchfangkehrerReinigen des Boden( Bodenabtei¬
lungen der Parteien ausgenommen )mindestens einmal monatlich .DieRei¬
nigungdesKellershat einmalmonatlichzuerfolgen.

4 .DasPutzenderGang- undStiegenhausfenstererfolgtvordenhohen
Feiertagen,jedochmindestensdreimaljährlich ,Gangfenster,diezuden
WohnungengehörensindvomHausbesorgernichtzureinigen.Gang-und
Stiegenfenstersindnurdannzureinigen ,wenndieRahmenimgutenZu¬
standunddie Glasschetbengutverkittet sind ,so dasskeineGefahr
fürdenHausbsorgerbesteht.. DortwoeineVerpflichtungzurReinigung
derKlosette,dievonmehrerenParteienbenütztwerden,besteht,hatdiese

Aeinmalwöchentlichzuerfolgen6BeiEfnuerungderHoffassadenoderbe:
AusmalendesStiegenhausesgebührtdemHamsbesogereineeinmalige

EntschädigunginderHöhedeszweimonatlichenReinigungsgeldes

zimmer,Garderobe,Badezimmer,KücheundeinemgeschlossenenBalkon
S ' 45betragen .

FürGeschäftslokaleMagazine,GaragenWerkstätten,Büroräume
Stallungen,WagenschuppenunddergleichenwurdeentsprechenddemGe¬
setzderFriedenszinsalsGrundlagefürdieBerechnungdesReini¬
gungsgeldesgenommenVonden ersten zweitausendKronenFriedenszins
beträgt das Reinigungsgeld das Zweihundertsiebzigfache ,von dennäch

sten zweitausendKronendas Zweihundertsechzigfacheundvondem
viertausendKronenübersteigendenDeilbetragdesFriedensmietzinses
dasZweihundertfünfzigfachewoheiinallenFällendasVielfacheder
einzelnenStaffelauchfür dieangefangenenBeträgejederStaffel
angewendetwird ,wobeieineMinimal-undeineMaximalgrenzebestimmt
werdenwird

Die Gebührfür die Reinigungeines vonmehrerenParteien
benützenAborteswurdemitmonatlichdreissigGroschenfür jedePar¬
tei festgesetzt .

BeiEinfamilienhäusernoderVillenin denensichhöchstens
vier Wohnungenbefinden erhöht sich ,soweit dieses GebäudeeineFront

mindestens
gegenzweiStrassenbesitzt ,das Reinigungsgeldauf dasDoppelte.

DasSperrgeldwurdemit vierzig Groschenfür das Oeffnendes
ToresvorMitternachtundmitsechzigGroschenfürdasOeffnendes
Tores nach Mitternachtbestimmt .
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Am2 .FebruarwirdandenSchulenunterrichtetDerStadtschulrat
für Wienteilt amtlich mit ,dass fortan für alle demStadtschul -¬

ratunterstehendenöffentlichenundprivatenUnterrichtsanstalten
der 2 .Februar ,der 25 .Märzund der 8 .Septemberals Werktage

zu gelten haben .Andiesen Tagenwird regelmässigerUnterricht
erteilt .
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